
RiVASt: Nummer 138 Genehmigung

Nummer 138  Genehmigung 
 
(1) Eine ausländische Richterin oder Beamtin oder ein ausländischer Richter oder Beamter darf in der 
Bundesrepublik Deutschland an Amtshandlungen nur teilnehmen, wenn dies von der zuständigen Behörde 
zuvor genehmigt oder die Genehmigung im Verhältnis zu bestimmten Staaten allgemein erteilt worden ist.

(2) Die deutsche Richterin oder Beamtin oder der deutsche Richter oder Beamte führt die Amtshandlung 
selbst aus und wacht darüber, dass die ausländische Richterin oder Beamtin oder der ausländische Richter 
oder Beamte nur in dem durch die Sachlage gebotenen Umfang in den Gang der Ermittlungen eingreift und 
dass von der zuständigen Behörde etwa gestellte Bedingungen eingehalten werden.


